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Einleitung

Die allererste Frage bei allen Überlegungen zu 
archäologischen (Fach-) Ethiken sollte wohl sein, 
für wen diese Ethiken erstellt werden bzw. für 
wen sie gelten sollen. Meist denkt man – zumin-
dest die Archäologen* selbst tun dies – nur an die 
Archäologen, an eine Art Archäologen-Zunftord-
nung. Aber gibt es nicht auch Erwartungen der 
heutigen Gesellschaft(en) und Erfordernisse der 
(archäologischen) Denkmale, die in eine archäo-
logische Ethik – in weiterem oder eigentlichem 
Sinn? – einzubinden wären? Ich meine, wenn wir 
diese Weitung nicht wollen oder nicht schaffen, 
bleibt eine archäologische Ethik eine Insider-Sa-
che bzw. die Sache widerstreitender partikulärer 
Interessensgruppen, was sich ja jetzt schon abzu-
zeichnen scheint und auch auf der DGUF-Tagung 
2024 sichtbar wurde.

Eine Möglichkeit eines weiteren Blicks stellen 
zweifellos internationale Bemühungen um eine 
Formulierung archäologischer Ethiken dar, weil 
dadurch die national von Gesetzen oder Tradi-
tionen vorgegebenen vermeintlich unüberwind-
lichen Leitplanken zu leicht übersteigbaren An-
fangshindernissen werden.

Eine andere Möglichkeit könnte darin beste-
hen, ethische Prinzipien der Archäologie (und der 
Denkmalpflege) in jenen Dokumenten zu veran-
kern, die die Kontaktzonen von Archäologie und 
Gesellschaft zu regeln versuchen. Es sind dies 
internationale Konventionen (z. B. Europäisches 
Übereinkommen zum Schutz des archäologischen 
Erbes, auch: Valetta-Konvention), darauf – hof-
fentlich – Bezug nehmende Gesetze und Verord-
nungen sowie Richtlinien, Leitfäden und Stan-
dards und Positionspapiere, wobei wir davon 
ausgehen wollen, dass zu all diesen Texten archäo-
logische Expertise entscheidend beigetragen habe. 

Allerdings: auch die derartige Texte (mit-) 
verfassenden Experten erreichen nicht immer 
alles, was sie beabsichtigt hatten. Willem J. H. 
Willems (1950-2014), einer der Autoren der oben 
erwähnten Konvention von La Valetta, hat mir 
wenig vor seinem Tod beim gemütlichen Abend-
essen an der Ljubljanica nach einem Vortrag sehr 
weise gesagt: We did not create archaeology, we cre-
ated jobs. Auch nicht schlecht, aber offenbar nicht 
ganz ins Ziel getroffen.

To create archaeology ist vielleicht das Ziel 
auch einer archäologischen Ethik, die nicht nur 
auf die Archäologen, ihre Jobs und ihr Selbstver-
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ständnis schaut, sondern auf den Sinn von Ar-
chäologie in unserer und vielleicht auch in einer 
kommenden Welt.

Ethische Regelungen im Bereich der 
Archäologie in Österreich

Wenn man ethische Selbstbindungen im Muse-
albereich und allgemeine akademische Verhal-
tensregeln beiseitelässt, haben ethische Rege-
lungen im engeren Bereich der Archäologie und 
archäo logischen Denkmalpflege in Österreich 
recht lange auf sich warten lassen. Das mag zum 
einen darin begründet sein, dass in diesem Tätig-
keitsfeld lange Zeit fast ausschließlich Mitarbei-
ter öffentlicher Institutionen zu finden waren, die 
sich deren Usancen und Regelungen verpflichtet 
fühlten, zum anderen darin, dass die Notwendig-
keit einer Anwendung allgemeiner gefasster ethi-
scher Prinzipien wohl gar nicht gesehen wurde. 
Und nach außen beriefen (und berufen) sich Ar-
chäologen diskussionsvermeidend gerne auf die 
Freiheit der Wissenschaft: Die Wissenschaft und 
ihre Lehre ist frei wird dann häufig aus dem in den 
Rechtsbestand der Republik Österreich übernom-
menen „kaiserlichen“ Staatsgrundgesetz über die 
allgemeinen Rechte der Staatsbürger (RGBl. Nr. 
142/1867 Art. 17) zitiert.

Und das ist auch gut so. Und dennoch gibt 
es in allen Wissenschaften Einschränkungen der 
Freiheit: die banalste ist wohl der Mangel an 
Ressourcen, die bewussteste wohl eine Selbstbe-
schränkung bottom-up durch ethische Regeln.

Mit der in Österreich vor fast 15 Jahren bewusst 
getroffenen Entscheidung, archäologische (Ersatz-) 
Maßnahmen am freien Markt abzuwickeln, wurde 
neben anderen Umstellungen auch sehr bald das 
Bedürfnis sowohl nach praktisch-technischen als 
auch allmählich ein solches nach ethisch begrün-
deten Regelungen für den nun wesentlich größe-
ren Kreis an Akteuren spürbar. Eine Umsetzung 
wurde nicht „in einem Wurf“ versucht, sondern 
etappenweise in verschiedenen Ansätzen, die von 
der Arbeitssicherheit über den Umgang mit mate-
riellen Zeugnissen aus der Zeit der NS-Diktatur bis 
zum adäquaten Umgang mit menschlichen Über-
resten reichen. Manches ist in Richtlinien und Po-
sitionspapieren umgesetzt, einiges auch in der am 
1. September 2024 in Kraft tretenden Novelle des 
österreichischen Denkmalschutzgesetzes enthal-
ten, manches ist noch völlig offen. 

Die folgenden vier Beispiele für Regelungs-
versuche beschreiben den in Österreich schritt-
weise eingeschlagenen Weg, alle gelten letztlich 

– lebenden und toten – Menschen und den Ver-
pflichtungen der Archäologie gegenüber ihren 
„Objekten“ und gegenüber der Gesellschaft:
1. Zu der lange Zeit fast eine Freizone darstel-

lenden Arbeitssicherheit auf archäologischen 
Grabungen hat das Bundesdenkmalamt vor 
vielen Jahren Treffen mit Vertretern archäolo-
gischer Dienstleister und Institutionen organi-
siert. Dieser Prozess hat dann erst 2023 mit der 
Veröffentlichung eines fundierten Leitfadens 
der Universität Wien seinen Abschluss gefun-
den (Krenn-Leeb & reibnageL, 2023).

2. Das von Bundesdenkmalamt und vom Insti-
tut für Urgeschichte und Historische Archäo-
logie der Universität Wien 2022 veranstaltete 
Fachgespräch „Archäologie und Ethik“ hatte 
einen Schwerpunkt auf den ethisch korrekten 
Umgang mit menschlichen Überresten ge-
legt, was dann einen direkten Niederschlag in 
den – fast allen bewilligten archäologischen 
Grabungen in Österreich zugrundeliegenden 
– „Richtlinien Archäo logische Maßnahmen“ des 
Bundesdenkmalamtes fand (richtLinien, 2024, 
Kap. 2.2.2): Menschliche Überreste, ob verbrannt 
oder unverbrannt, verlangen immer eine würde-
volle Behandlung. Im Umgang mit ihnen ist auf 
Erwartungen und Ansprüche von Nachfahren oder 
sich damit identifizierenden Gruppen ebenso Rück-
sicht zu nehmen wie auf religiöse Vorstellungen 
und Vorschriften. Wenn Nachfahren auszuma-
chen sind, ist bezüglich der menschlichen Überreste 
und der gegebenenfalls aufgefundenen Objekte ein 
Einvernehmen mit den Nachfahren herzustellen. 
Gräber sind in vielen Kulturen auf Dauer ausge-
richtet und in ihrer Anlage und Ausstattung von 
eminenter Bedeutung für die Verstorbenen, deren 
Nachfahren und deren Umfeld. Diese intentionellen 
Kontexte zu zerstören bedarf triftiger Gründe (wie 
z. B. der absehbaren unvermeidlichen Zerstörung der 
Gräber oder eines erwartbaren wesentlichen Fort-
schritts der Wissenschaft) und deren transparenter 
Darstellung. Dies gilt insbesondere auch für inva-
sive Untersuchungen und jegliche Probennahmen 
an den menschlichen Überresten selbst. Die Unver-
letzlichkeit jüdischer Gräber steht außer Frage.

3. Die in den oben genannten Richtlinien fest-
gehaltene Beschäftigung mit modernen Mas-
senfunden hat nach einem 2022 vom Bundes-
denkmalamt veranstalteten Fachgespräch in 
der ehem. SS-Kaserne Linz-Ebelsberg zu einer 
intensiven Beschäftigung bayerischer und ös-
terreichischer Archäologen und Restauratoren 
mit dem materiellen Erbe der NS-Zeit geführt. 
Am 10. Juni 2024 wurde das nachstehende 
Positionspapier „Zum Umgang mit materiellen 



Archäologische (Fach-)Ethiken – cui bono? 

3 DGUF-Tagung 2024: Archäologische Fach-Ethiken

Zeugnissen aus der Zeit der NS-Diktatur in Boden-
denkmalpflege und Archäologie“ (PositionsPaPier, 
2024) im Lern- und Erinnerungsort Dokumen-
tation Obersalzberg unterzeichnet:

Anlass
Vor dem Hintergrund länderübergreifend unterschied-
licher Rahmenbedingungen erkennt und betont die 
AG die grundsätzliche Denkmalwürdigkeit von Struk-
turen und Funden aus der Zeit der NS-Diktatur (ein-
schließlich ihrer Vorläufer und Folgeerscheinungen). 

Die Notwendigkeit der Erhaltung, der qualifi-
zierten Erfassung, Dokumentation und Erforschung 
dieser Bodendenkmale ergibt sich aus 

 — der historischen Einmaligkeit des Holocausts 
 — der Bedeutung der Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit der NS-Diktatur 

 — der intentionellen Auswahl erhaltener schriftlicher 
und bildlicher Überlieferung 

 — dem Ende der Generation der Zeitzeuginnen und 
Zeitzeugen 

 — der Einmaligkeit archäologischer Quellen 
Denkmalbegriff und Arbeitsweise der Bodendenkmal-
pflege und Archäologie bieten Grundlagen für ein im 
Raum skalierbares und ganzheitliches Verständnis 
struktureller und systemischer Zusammenhänge. 

Methoden der Archäologie und assoziierter Wis-
senschaften sind geeignet, die textliche, mündliche 
und bildliche Überlieferung zu objektivieren, zu ver-
vollständigen und zu erklären. 

Archäologische Strukturen und Objekte erschlie-
ßen neue Bedeutungen. Sie reichen über herkömmliche 
Interpretationen und gängige Denkmalwerte hinaus 
und sind bei der Beurteilung der materiellen Überlie-
ferung einzubeziehen („forensischer Wert“, „empa-
thischer Wert“ i. S. Alterswert nach Riegl). 

Aufgaben 
Bodendenkmalpflege und Archäologie sind sich der 
Verantwortung im Umgang mit den materiellen 
Zeugnissen der NS-Zeit und der Tragweite der Auf-
gabe auf allen gesellschaftlichen Ebenen bewusst.

Veränderungen ortsfester Bau- und Bodendenk-
male und beweglicher Denkmale (Funde) setzen des-
halb eine intensive Abwägung voraus, bei der Belange 
aus den Arbeitsfeldern der Gedenkstätten („Vermitt-
lungswert“) und Opferverbände („ethische Verant-
wortung“) mit zu berücksichtigen sind. 

Ist die substanzielle Erhaltung dieser Denkmale 
nicht möglich, sind Methoden der Archäologie und 
Restaurierungswissenschaft einzusetzen. 

Aus der besonderen gesellschaftlichen Verantwor-
tung heraus ergibt sich auch die Notwendigkeit zur 
wissenschaftlichen Bearbeitung, Publikation und Ver-
mittlung der Ergebnisse.

4. Die mit 1. September 2024 in Kraft tretende 
Novelle des österreichischen Denkmalschutz-
gesetzes schreibt erstmals in Weiterführung 
der Valetta-Konvention das Primat der Er-
haltung aller archäo logischen Denkmale (ob 
sie unter Denkmalschutz stehen oder nicht) 
vor Ort fest: Archäologische Denkmale sind 
grundsätzlich ungestört im Boden zu belas-
sen (Bundesgesetz betreffend den Schutz 
von Denkmalen wegen ihrer geschichtlichen, 
künstlerischen oder sonstigen kulturellen Be-
deutung BGBl. Nr. 533/1923 i.d.F. BGBl. I Nr. 
41/2024, § 10 Abs. 4.). Das soll und wird Ar-
chäologie nicht verhindern, aber hoffentlich 
zu einem bewussteren Umgang mit Relikten 
der Vergangenheit führen. Auf dass dieser 
gewohnt werde – ἦθος, „ein gewohnter Platz“. 
Damit beginnt Ethik (vgl. hebert, 2022).

Diese vier Beispiele decken naturgemäß nicht 
alles ab, was eine archäologische Ethik leisten 
könnte.  Aber sie erzeugen wohl durch ihre Ver-
ankerung außerhalb einer bloßen Archäologen-
Selbstbindung gewisse zusätzliche Sicherheiten.

A n m e r k u n g

* Entsprechend der Redaktionsrichtlinien der Archäolo-
gischen Informationen und den DUDEN-Regeln folgend 
wurde das vom Autor sehr konsequent umgesetzte Gen-
dern redaktionell entfernt.
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